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Vschinauncha da Puntraschigna

Protokollauszug
13. Gemeindevorstandssitzung
vom Donnerstag, 29. April 1999

1858 4.6 Quartierplan

Gemeindevorstand
Suprastanza cumünela

Aussprache mit Architekt Herr G. Pfister 1.5. Quartierplan Pros S-chöntsch
(für Gemeindevorstand freiwillig)

Nachdem der Gemeindevorstand anlässlich der letzten Sitzung für den Garagenanbau der beiden Häuser I/K und
dM im Quartierplan Pros S-chöntsch“ wegen der Höhe Bedenken zeigte, erläutert die
ganze Problematik.
Anhand von Detailplänen zeigt auf, dass wegen des Geländes keine andere Möglichkeit besteht, die
Garagenanbauten zu ändern. Die Gestaltung der Anbauten wurde so gewählt, dass sie sich gut ins Gelände einfü
gen und nicht zu stark auffallen.

Aufgrund der detaillierten Ausführungen von , ist der Gemeindevorstand bereit, den Quartierplan
„Pros S-chöntsch“ in vorliegender Form zu genehmigen. Dabei sollen aber die gemachten Auflagen für die Quar
tierpian-Vorschriften berücksichtigt werden.

Quartierpian-Vorschriften
Art. 17 (Abfall):

Art. 29 (Bauausführung):

Der Ort für die Sammelstelle kann erst zu einem späteren
Zeitpunkt festgelegt werden. Die Kehricht-Sammelstelle an der Strasse soll ev.
auch für andere Anwohner zugänglich sein.
Dieser Artikel soll mit folgenden Wortlaut ergänzt werden:
„Es ist aber trotzdem auf eine Einheitlichkeit innerhalb der
Überbauung zu achten‘

Für den korrekten

Urs Dubs
Gemeindeschreiber

Gemeinde Pontresina, Gemeindekanzlei, Gemeinde- und Kongresszentrum Rondo, Via Maistra 133, CH-7504 Pontresina
T +41 81 83887 85, F +41 81 83887 91, gemeinde@pontresina.ch, www.gemeinde-pontresina.ch
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Aussprache mit Architekt Herr G. Pfister i.S. grartiermn Pros s—chöntsch
(fit: Gemeindevorstand freiwillig)

Nachdem der Gemeindevorstand anlässlich der letzten Sitzung für den Garagenanbau der beiden Häuser l/K und
L/M im Quartierplan Pros S-chöntsch” wegen der Höhe Bedenken zeigte, erläutert die
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